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Präambel

Die (interdisziplinäre) Frühförderstelle ist eine familien- und wohnortnahe (lebensweltorientierte) Ein-
r ichtung, die Kinder ab rhrer Geburt  bis zum Schuleintr i t t  ambulant und mobi l /aufsuchend, behandelt
und fördert. lm Rahmen eines möglichst ganzheitlichen Konzeptes bietet sie für den genannten Per-

sonenkreis umfassende Hi l fen an, um eine drohende oder berei ts eingetretene Behinderung zum
frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen, die Behinderung durch gezielte Förder- und Behand-

lungsmaßnahmen auszugleichen oder zu mildern. Die Frühförderstelle bietet die Gewähr für eine

leistungsfähige und wirtschaftliche Förderung und Behandlung.
lhre Aufgabe besteht in einer (interdisziplinär) konzipierten Eingangs-, Verlaufs- und Abschlussdia-
gnostik, in heilpädagog ischen und medizinisch{herapeutischen Hilfen sowie in einer alltagsunter-
itützenden Zusammenarbeit mit den Familien/Bezugspersonen der gefährdeten und behinderten
Kinder. Die Leistungen der (interdisziplinären) Frühförderstelle können ärztliche, nichtärztliche the-
rapeutische, (heil)pädagog ische / sonderpädagogische, psychologische und psychosoziale Leistun-
gen umfassen. Ebenso findet eine Zusammenarbeit mit weiteren Diensten und Einrichtungen (2. b.
Sozialpädiatrischen Zentren, Tageseinrichtungen für Kinder, Fam ilienentlastenden Diensten, Erzie-
hungsberatungsstellen, Dienste der Jugendämter) statt.
Die (interdisziplinäre) Frühförderstelle bietet ein offenes Beratungsangebot fÜr Eltern und andere

vertretungsberechtigte Bezugspersonen, die ein Entwicklungsrisiko des Kindes vermuten.
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Der Träger der Einrichtung leistet ambulante Eingliederungshilfe in Form der Frühförderung im
Rahmendes S 54 SGB Xll  i .V. mit $ 55 Abs. 2 und $ 56 SGB lX'

Die Frühförderstelle bietet ihre Leistungen für das gesamte Kreisgebiet unna an.

Insbesondere gehören zum Aufgabenspektrum der FFS:
. Entwicklungsdiagnostik nach anerkannten Verfahren und gezielte Beobachtung
o Förderung der motorischen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung
. Anleitung und Begleitung der Eltern oder sonstiger Personenkreise/Einrichtungen zur Unter-

stützung und Umsetzung der Förder- und Therapieziele und Erläuterung der erhobenen dia-
gnostischen Befunde

. Beratung im Erziehungsprozess
o Begleitung der Familien im Sinne des systemischen Ansatzes

Die Frühförderung erfolgt sowohl mobil (2.8. im Elternhaus, in Kindertageseinrichtungen ), als

auch ambulant ( in den eigenen/angemieteten Räumlichkeiten der FFS) als Einzel- oder Grup-
penförderunq.

Umfang, Art, Dauer und Häufigkeit von Frühförderung können nur von der Notwendigkeit des
einzelnin Kindes und seiner Familie her bestimmt werden und müssen sich stets nach deren in-

dividuellem Bedarf richten.

Die Förderung endet spätestens mit der Einschulung oder mit dem Übergang des Kindes in eine

andere, seiner Entwicklung angemessenere Form der Förderung'

s 2
Personenkreis

Voraussetzung für eine Förderung zu Lasten des Kreises Unna als örtlicher Träger der Sozialhil-

fe ist, dass di; Kinder durch eine 
-Behinderung 

im Sinne von S 53 SGB Xll wesentlich in ihrer Fä-

nigreit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Be-

hinderung bedroht sind.

Das Angebot der FFS richtet sich an Eltern, deren Kinder während der ersten Lebensjahre ins-

besondöre bei ihrer körperlichen, sensorischen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen und sozla-

len Entwicklung unterstützung brauchen bzw. deren Gesamtentwicklung aufgrund der Beson-

derheiten im häuslichen Bereich und des familiären Umfeldes Unterstützung durch Frühförde-
rung benötigen. Von einer Notwendigkeit ist im Regelfal l  auszugehen, wenn

. bei Kindern
burt)

.  bei Kindern
1/. Jahr,

im Säugl ingsal ter eine besondere Risikoanamnese (2.B. Zustand nach Frühge-

vom 2. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr ein Entwicklungsrückstand von einem

le-i6-tüngtveieinbiaiüns

s 1
Art und lnhalt der Leistung

1 .

2.

3 .

5 .

6 .

1 .

2.

o bei  Kindern ab dem 4.
.  bei  Kindern ab dem 5.

Lebensjahr ein Entwicklungsrückstand von einem 3Ä Jahr und

Lebensjahr ein Entwicklungsrückstand von 1 Jahr gegeben ist'
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Die anspruchberechtigten Kinder müssen ihren tatsächlichen Aufenthalt gemäß $ 98 Abs. 1 SGB

Xll  im Kreis Unna haben.

Für anspruchberechtigte Kinder, welche in einer Pflegefamilie untergebracht sind, gelten die vor-

schr i f teÄ des g 98 Abs.2 SGB Xl l  in Verbindung mit  g 107 SGB Xl l  entsprechend.

s 3
Zielsetzung

Frühförderung hat immer zum Ziel, im Zusammenwirken mit Eltern und Fachleuten die Entwicklung

des behindeien von Behinderung bedrohten Kindes sowie die Entfaltung seiner Persönlichkeit an-

iur"g"n, zu unterstützen, seine Erziehung zu fördern und zu helfen, diese sicherzustellen.

Aufgabe der Frühförderstelle ist es, mit den notwendigen Behandlungsmaßnahmen so frühzeitig wie

mö{tich zu beginnen, damit ein nachhaltiger Erfolg erreicht werden kann'

s 4
lnhalte der Hil feleistung

(Prozessqualität)

Das Angebot der Frühförderstelle beinhaltet:

Unter besonderer Berücksichtigung der Fachausbildung der einzelnen M itarbeiterinnen hat die För-

derung folgende Inhalte:

I  EntwicklungderSinneswahrnehmung
r Koordinationvon Bewegungsabläufen
r Grob- und Feinmotorik
. HandlungsPlan
r kognit iveFähigkeiten
rverba |eundnonverba |eKommunika t ions-undIn terak t ionsmögl ichke i ten
. FunktioneinzelnerSinneswahrnehmung
t sensorischeVerarbeitung
r visuomotorische Koordination
o Erreichen größtmöglicher Selbständigkeit und lebenspraktischer Fertigkeiten im Alltag

. Aufbau und Erweiterung der lch-, Sach- und Sozialkompetenz

. Hinführung zur Gruppenfähigkeit
I  VerbesserungderKonfl iktfähigkeit
. Förderung des Selbstvertrauen und der Persönlichkeitsentwicklung
t Verbesserung der Arbeitshaltung, Ausdauer und Konzentration
r Vermittlung von Lebensfreude und Lebenssicherheit
r Förderung der SPielfähigkeit
. Aufbau und Entwicklung von Kreativität und Phantasie

Die Vermitflung der Inhalte erfolgt immer über das Medium des spiels, da das spiel zu einem we-

senlichen Beslandteil im Leben-des Kindes gehört und somit die Grundlage für seine Entwicklung

und jegliches Lernen ist.
in ieiimagigen Abständen findet eine Entwicklungsdiagnostik nach anerkannten Verfahren statt

der El tern)
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Da die Ergebnisse der Diagnost ik immer nur den momentanen Entwicklungsstand des Kindes wi-

derspiegeln,  werden diese durch beglei tende Beobachtungen im Sinne einer Förderdiagnost ik wäh-

rend der Förderung ergänzt.

Eltern- und famil ienbezoqene Hil fen
Diese Flilfen sind zum Teil substantiell mit den Hilfen für die Kinder verknüpft. Zum anderen sind sie
bedeutsam als zusätzl iches Angebot mit Bl ick auf die Beziehungsmöglichkeiten der Eltern zu ihrem
Kind und auf die gesamte familiäre Situation anzusehen. Ob die kindlichen Entfaltungskräfte freige-
setzt oder gehemmt werden, hängt im wesentlichen davon ab, in welchem Maße das System Fami-
lie förderliche Bedingungen schaffen und sich auf das Kind einstellen kann.

Hierzu zählen folgende Inhalte:

r Unterstützung bei Fragen zur Entwicklung und Erziehung des Kindes
o Bestärkung und Ermutigung der Eltern
r Hilfe zur Selbsthilfe, indem Eltern lernen, die Eigenkräfte des Kindes wahrzunehmen, zu stützen

und zu entwickeln
. Anregung und Anleitung über Fördermöglichkeiten des Kindes
o Umsetzung der Förderziele in den Alltag, insbesondere eine entwicklungsfördernde Umgebung

schaffen
. Information über die Behinderung oder Beeinträchtig ung
o Unterstützung bei der Kindergartenwahl und Schulfrage
. Beratung über Fragen der Ernährung, Lagerung, H ilfsmittelversorg ung und hinsichtlich geeigne-

ten Spielmaterials
r den Eltern helfen, entlastende Freiräume zum Leben und Handeln fÜr sich selbst sowie ihr Kind

zu schaffen oder neue Wege zu finden
I Gespräche zur Bewältigung von persönlichen und familiären Problemen
o Informationen und Beratung über rechtliche Gegebenheiten und finanzielle Hilfen.

Umfeld- und institutionsbezogene Angebote
Ansebote der Fruhförderstel le, die sich auf das soziale Umfeld der Famil ie und auf Inst i tut ionen be-
ziehen, sind weiterer Bestandteil von Frühförderung.

S 4 a
Leistu ngsausschluss

Die Leistungen werden nicht erbracht, wenn das Kind:

.i. Anspruch aufvorrangige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - FÜnftes Buch - (SGB V) hat
(2.B. Ergotherapie)

.t äine geäignete sonderpädagogische stationäre oder teilstationäre Einrichtung besucht,

.... in einLr Kindertageseinrichtung, die als Schwerpunkteinrichtung anerkannt ist

.!. mehr als zwei weitere Therapieformen wöchentlich in anderen Einrichtungen erhält,
n heilpädagogisches/therapeutisches Reiten erhält,
. !  die Autismusambulanz besucht,
.4. andere hei lpädagogische Maßnahmen nach S 54 SGB Xll  erhält '

Erhält das Kind weitere Therapiemaßnahmen, die konzeptionell den ganzheitlichen Ansatz beinhal-
ten, aber auf einem anderen Förderansatz als die Maßnahmen der Frühförderstelle basieren, ver-
pf l ichtet sich die Frühförderstel le, in enger Zusammenarbeit mit dem kinderärzt l ichen Dienst des
Fachbereichs 53 -Gesundheit und Verbraucherschutz- des Kreises Unna eingehend zu prüfen, ob
die Fördermaßnahmen des Kindes beendet werden.
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s 5
Personelle Ausstattu ng (Struktu rqualität)

1. Um möglichst flexibel auf die unterschied lichen Förderbedürftigkeiten der Kinder eingehen zu
können, stel l t  die Frühförderstel le ein interdiszipl inäres Team von Pädagogen/Pädagoginnen und
Therapeuten/Therapeutinnen zur Verfügung:

Das Team der FFS setzt sich zusammen aus:
! Motopäd in/Motopäde
> sprachtherapeutin/sprachtherapeut (Dipl.  Pädagogin/Dipl.  Pädagoge schwerpunkt sprache)
) Diplom-Päd ag og in/D iplom Pädagoge
i Ergotherapeutin/Ergotherapeut
> Logopädin/Logopäde
> Physiotherapeutin/Physiotherapeut
) Dipl. -Sozia lpäd agog in/Sozia lpädag oge
> Dipl.  Hei lpädag og in/Heilpädag oge
) H e i lpädag og in/Heilpädagoge

2. Jedem Mitarbeiter/jeder Mitarbeiterin der FFS muss die Möglichkeit zur Weiterbildung offen ste-
nen.

3. Die Verwaltungsaufgaben werden durch eine(n) Geschäftsführe(in ), durch die Leiterinnen der
Standorte und durch entsprechende Verwaltungskräfte wahrgenommen.

4. Die konkrete Personalstruktur ergibt sich aus dem als Anlage I beigefÜgten Stellenplan.

Der festgeschriebene Stellenplan kann nur mit vorheriger Zustimmung des Kreises Unna erwei-
tert werden. Bei der Beschäftigung von Praktikanten findet diese Regelung keine Anwendung.

Dem Einsatz von geringfügig Beschäftigten und von Vertretungskräften steht nichts entgegen,
soweit der Stellenplan davon nicht betroffen ist.

Neu- und Umbesetzungen innerhalb des gültigen Stellenplanes werden von der Frühförderstelle
eigenverantwortlich geregelt.

S. Alle an der Frühförderung eines Kindes beteiligten M itarbeiterlnnen sind zur Kooperation insbe-
sondere mit.
. n iedergela ssene n Arzten,
. anderen lokalen und regionalen Angeboten (2.8. niedergelassenen hei lpäd. und therapeuti-

sche Praxen),
.  zenlralenspezial isierten Einrichtungen(SPZ),
. Kindertageseinrichtungen u. sonstige EinrichtungenderJugendhil fe,
. dem Fachbereich 53 -Gesundheit und Verbraucherschutz- des Kreises Unna,
verpflichtet.

s 6
Räumliche und sächl iche Rahmenbedingungen (Strukturquali tät)

1. Die Frühförderstelle lm Kreis Unna verfügt über mehrere Standorte im Kreisgebiet. Der Ge-
schäftssitz der Frühförderstelle befindet sich in Unna.

2. An den Standorten ist das Raumangebot so konzipiert, dass diagnostische, heilpädagogische,
therapeutische und beratende Tätigkeiten sowohl durch die einzelnen Mitarbeiterlnnen als auch
durch das Team durchgeführt werden können.
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Die Einrichtungen verfügen über ein umfangreiches Sortiment von Spiel- und Beschäftig ungsma-
terial, sowohl trir Oie monite als auch für die zentrale Förderung. Zur Durchführung der Entwick-
lungsdiagnostik stehen geeignete Test- und Beobachtungsverfahren, sowie entsprechende au-

diovisuel le Medien zur Verfügung.

Um den fachl ichen Standards entsprechen zu können, wird den M itarbeiterlnnen eine Fachbib-
liothek (Fachliteratur und -zeitschriften) zur Verfügung gestellt werden'
Darübei hinaus wird elternbezogene Literatur im geeigneten Umfang bereitgestellt.

Das Raumangebot beinhaltet außerdem geeignete Arbeitsplätze für die Verwaltungskräfte.

Für die inhalfliche Dokumentation der Arbeitsergebnisse und für die jeweils gültigen Abrech-
nungsmodalitäten u. statistischen Anforderungen muss die Frühförderstelle über entsprechende
Softwareprogramme verfügen.

s 7
Organisatorische Rahmenbedingungen (Strukturqualität)

Für die Verwirklichung der Qualität des Förderkonzeptes müssen für ein funktionsfähiges, interdiszi-
pl inäres Team orga nisatorische Rahmenbedingungen vorhanden sein'
Hierzu gehören:
. regelmäßigeTeamsitzungen,
. regelmäßige interdisziplinäre Fallbesprechu ngen '
. interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
. Suoervision bzw. externe Beratung.

Für den/die einzelne Mitarbeiterln müssen nachstehend aufgeführte zeitliche und organisatorische
Rahmenbedingungen gewährleistet sein:
. Möglichkeiten zur konzeptionellen und methodische Vorbereitung der praktischen Arbeit,
. Berücksichtigung von Wegezeiten bei der mobilen Förderung,
. ungerusse* Zeit zur Nachbereitung und Dokumentation, zur Vorbereitung, zur Auswahl und

pfläge der Materialien und für koordinierende Aufgaben (2.8. Absprachen mit anderen Institutio-
nen)

s 8
Antragstellu n g/Aufnahmemodalitäten/Bewilli gungsverfahren

(Prozessqualität)

1.  Für die Anmeldung zur Frühförderung und die Aufnahme gi l t  das nachstehend beschr iebene

sch ritttuveise Verfah ren :

5.

6 .

Anmeldung durch die Eltern bei der FFS.
Beratungsphase durch die FFS, um einen frühestmöglichen Kontakt zu den betroffenen Fa-
milien häzustellen (lnformationen zum Angebot der FFS, Entwicklungsüberprüfung und A-

namnese, Informationen zur Lebens-, Famil iensituation).
Entscheidung über Maßnahmen und Angebote innerhalb und außerhalb der FFS (Eingangs-

diagnostik).
Eniwicklungsd iagnostik (kann entfal len, wenn die Diagnose des Kindes eindeutig die Not-

wendigkeit äer Fiünförderung ergibt oder eine externe Entwicklungsd iagnostik vorliegt).
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o Abklärung des Förderbedarfs durch den Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz des

Kreises Unna durch Vorlage folgender Unterlagen:
o Antrag auf Kostenübernahme für den Sozialhilfeträger
o Kassenärztliche Verordnung des zuständigen (Kinder)Arztes
o AnamneseProtokoll
o EntwicklungsdiagnostiK

. Stellungnahme zur Eingangs- und Verlaufsdiag nostik durch eine ArztJ Atztin des Fachberei-
ches 53 des Kreises Unna an die FFS.

. Vorlage des Antrages auf Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger unter Beifügung der

amtsä-rz ichen Steilungnahme, sobald der Förderbeginn in der FFS möglich ist (Wartezeiten

zwischen Anmeldung und Aufnahme sind nicht auszuschl ießen)'
. Genehmigung der Förderung durch den Sozialhilfeträger
o Beginn der Förderung nach vorliegen der Kostenzusage des Sozialhilfeträgers

Bewilligungsbescheide des sozialhilfeträgers werden der FFS in doppelter Ausfertigung zuge-

stellt. tin öescheid wird an die Erziehungsberechtigten des Hilfeempfängers/der Hilfeempfänge-

rin durch die FFS weitergeleitet. Ablehnende Bescheide werden direkt dem Hilfeempfänger/der
H ilfeem pfängerin übersandt.

Die Bewil l igung wird in der Regel auf 12 Monate befr istet.  Bei eindeutigen Diagnosen kann die

Bewil l igung der Maßnahme auch für einen längeren zdtaum ausgesprochen weroen.

lm Rahmen der Bewilligung der Maßnahme wird seitens des Sozialhilfeträgers nicht zwischen

Einzel- und Gruppenföiderung unterschieden. Die Familienberatung und -begleitung ist integra-

ler Bestandteil der Frühförderung. Die Ausgestaltung der Förderung obliegt der Fachlichkeit der

FFS.

Nach Ablauf eines Bewilligungszeitraumes wird von seiten der FFS mit geeigneten verfahren

festgestellt und entsprechänd-dokumentiert, ob die Fördernotwendigkeit eines Kindes weiterhin

voriägt. oer Sozialhilfeträger entscheidet aufgrund einer erneuten Stellungnahme des Fachbe-

reiche's Gesundheit und Verbraucherschutz des Kreises Unna Über die Verlängerung der Früh-

tOrO"iung. Bei einem eindeutigen weiteren Frühförderbedarf entscheidet der Sozialhilfeträger

ohne eine erneute Begutachtung.

5 .

s e
Qualität der Leistung (Ergebnisqualität)

Die Frühförderung ist regelmäßig im sinne einer kontinuierl ichen Evaluation zu dokumentieren und

zu begründen durch

. das Aufstellen von Förderzielen nach dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes und de-

ren regelmäßige ÜberPrÜfung,
. die Inierpretat'ion der Ergebnisse der Entwicklungsdiagnostik und deren Erweiterung durch be-

gleitende Beobachtung im Sinne einer Förderdiagnostik '
. äi" si"htung und Auswertung externer unterlagen (2.8. Berichte) vom Kind,
.d ieErs te | |ungvonVideoaufze ichnungundBeobachtungvomKindbe iBedar f ,
. das Erstellen von Berichten.

Die Umsetzung der Förderinhalte erfolgt mit spezifischen Fachkenntnissen der Mitarbeiterlnnen ' die

über unterschiädliche Berufsausbildungen und Fortbildungsqualifikationen verfügen.

Die Förderung ln der Frühförderstelle schließt andere pädagogische und therapeutische Hilfen für

Jas Kind nicÄt aus. Die Kooperation mit begleitenden Förder- und/oder Therapieangeboten bzw'
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Kindertageseinr ichtungen im Einzel fal l  is t  deshalb unerlässl ich,  um die bestmögl iche Hi l fe fÜr das

Kind zu gewährleisten. Weiterhin ist die Zusammenarbeit mit Folgeeinrichtungen notvvendig.

Die Beurteilung der Ergebnisqualität und die Entscheidung über das Einsetzen, die Fortführung oder

Beendigung einer Frühfördermaßnahme obl iegt hierbei  nicht einer Fachkraft  a l le in.  So wird die Ent

wicklun-gsdiagnostik nur von speziell ausgebildeten und eingearbeiteten M itarbeiterlnnen der Früh-

förderställe durchgeführt. Diese Ergebnisse werden dem FB Gesundheit und Verbraucherschutz des

Kreises Unna vorgelegt und kommen dort zur Entscheidung'

Um eine eualitätssicherung zu gewährleisten, verpflichtet sich die Frühförderstelle, ihren fachlichen

Standard regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls fortzuentwickeln'
Dabei inforÄiert sich die Frühförderstelle über neue wissenschaftliche und fachliche Erkenntnisse

bezüglich der Entwicklungsdiagnostik und der Förderkonzepte, prüft deren Anwendung und bindet

sie gögebenenfal ls in daJbestehende Konzept ein.  Dabei kann es sinnvol l  sein,  die Qual i tät  der Ar-

beitäeigebnisse unter Einbeziehung externer Fachkräfte (Supervision, Organisationsentwicklung

Konzeptionscontrolling) zu reflektieren.

röit,,[.Veig ütünsSüeiiinb.aiung

s 1 0
Pauschale Kostenabgeltung

1. Die der Einrichtung entstehenden Aufwendungen werden durch eine Kostenpauschale abgegol-
ten. Die Kostenpauschale bezieht sich auf eine Fördereinheit (FE) und gl iedert sich in eine Per-
sonalkosten unä eine Sachkosten- und Investi t ionspauschale. Grundlagen zur Berechnung der
Kostenpauschale sind der Anlage l l  zu entnehmen'

2. Die Kostenpauschale fÜr mobile oder ambulante Einzelförderung
beträgt insgesamt
und setzt sich wie folgt zusammen:
. Personalkostenpauschale
. Sachkosten-undlnvesti t ionspauschale

Die Kostenpauschale fÜr die Gruppenförderung beÜägt
% Einheit Einzelförderung pro Kind

3. Die Anzahl der Fördereinheiten je Förderfall werden individuell dem Bedarf entsprechend festge-
legt, dürfen 40 Fördereinheiten jährl ich nicht übersteigen.

Mit der Anzahl der bewil l igten Fördereinheiten sind abgegolten:

96,69 €/FE

87,81 €/FE
8,88 €/FE

48,35 € =

1,5 fache Kostenpauschale

1,5 fache Kostenpauschale

2 fache Kostenpauschale
1 fache Kostenpauschale

2 fache Kostenpauschate

2,5 fache Kostenpauschale

> Erstkontakt zum Kind/zur Familie
> Entwicklungsdiagnost iknachanerkannten Ver-

fahren
l  Fördereinheiten über den übl ichen zei t l ichen

Rahmen hinaus
) Übergabegespräch )
) Kontrolldiag nostik und eventuell abschließende

Elterngespräche .1

) Verhal tensdiagnost ik
*) Das in den 40 FE enthaltene Übergabegespräch an Fachkräfte.aus anderen lnstitutionen (Kindergarten'

d"trri. "t".; .o*i" die Kontrolldiagn-ostik kann auch nach Beendigung des Bewill igungszeitraums erfolgen'
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Bei Erstanträgen werden zusätzlich für notwendige Diagnostik/Aufstellung Behandlungsplan wei-
tere 4 FE bewilligt. Kommt es zu keiner Förderung in der Frühförderstelle kann die Beratungs-
phase mit einer höchstens 4-fachen Kostenpauschale abgerechnet werden.

Die personalpauschale ändert sich auf Antrag der Einrichtung in dem Zeitpunkt, in welchem eine
Anderung der Personalkosten nach dem TVÖD Kommunal wirksam wird und zwar um den glei-
chen prolentsatz. In den Jahren 2007 und 2008 erfolgt eine Berücksichtigung etwaiger tariflicher
Steigerungen nicht.

Die Sachkosten- und Investitionspauschale erhöht oder ermäßigt sich nach näherer Absprache
mit dem Träger der Sozialhi l fe, höchstens jedoch um die in den Orientierungsdaten des Landes
NRW vorgesehenen Sachkostensteigerungen

Die Kostenpauschale wird grundsätzlich nur für tatsächlich durchgeführte Maßnahmen gezahlt.
Wird die Frühförderung nicht spätestens am 4. Tage vor dem Fördertermin abgesagt, kann die
Frühförderstelle eine Kostenpauschale in Rechnung stellen. Die Einrichtung bestätigt mit der
Rechnungsstel lung die Durchführung der mobilen Behandlung durch Unterschrif t .
Die Abrechnung der geleisteten Fördereinheiten erfolgt % jährlich.

Wenn die Einrichtung zu der Auffassung gelangt, dass das Behandlungsziel nicht erreicht wer-
den kann, ist die Maßnahme zu beenden. Die Einrichtung unterr ichtet hiervon den Sozialhi l feträ-
ger und informiert ihn über den Grund der Beendigung der Fördermaßnahme. Die Wiederauf-
Äahme einer beendeten Behandlung muss beim Sozialhilfeträger neu beantragt werden

Die Einrichtung erhält jeweils zum 1. eines Monats einen Abschlag in Höhe von 90 v.H. des
zwölften Teils äer kalkulierten Gesamtkosten (Obergrenze der Fördereinheiten x Kostenpauscha-
le). Die Berechnung der Obergrenze der anzuerkennenden Fördereinheiten kann der Anlage lll
entnommen werden.

s 1 1
Grundlagen für die Kostenermittlung

Der gesamte Zeitaufwand für eine Fördereinheit wird auf 134,5 Minuten festgelegt. Hierin enthal-
ten s-ind alle Tätigkeiten, die für die heilpädagogische Betreuung sowie deren Vorbereitung und
Nachbereitung erforderl ich sind. Die tatsächl iche Betreuungseinheit am Kind umfasst mindes-
tens 60 Minuten.

Bei der Ermittlung der Personalkostenpauschale finden die Bruttopersonalkosten Berücksichti-
gung.

Als Personalnebenkosten werden anerKannt:
. Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfall)
. Kosten der Supervision
. Betr iebsärzt l icheUntersuchungen
. Kosten der Ausgleichsabgabe
. Fortbi ld ungsantei le

s 1 2
Fahrtkosten

Ein Anspruch des/der hilfebedürftigen Kinder bzw. deren Erziehungsberechtigten auf Durchfüh-

rung der FrÜhförderung in mobiler Form besteht nicht.

8 .

5.

6 .

7 .

2.

1 .

J .

1 .
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Fahrtkosten für eine mobile Förderung werden der FFS mit der jeweils gültigen Reisekostenpau-
schale nach dem Landesreisekostengesetz NRW vergütet.

über die Inanspruchnahme eines Fahrdienstes zwecks Beförderung zur Frühförderstelle bzw.
von der Frühförderstelle nach Hause und eine damit verbundene Erhebung von Eigenbeteilig un-
gen der Erziehungsberechtigten entscheidet die FFS nach pflichtgemäßem Ermessen.

Zur Aufrechterhaltung eines geordneten Förderbetriebes erklärt sich der Kreis Unna bereit, im
Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel zur Mitfinanzierung der Fahrtaufwend ungen
(Fahrdienst und mobiler Einsatz) beizutragen. Der Kreis Unna bewilligt hierzu der Frühförderstel-
le auf der Grundlage einer jährl ichen Kostenkalkulat ion einen Pauschalbetrag. Eine Uberschrei-
tung des Pauschalbetrages ist nicht zulässig.

Die Höhe des Pauschalbetrages wird jährlich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen festge-
regr-

16!! !!ir Piä-tnnsineieinlilüns

s  1 3
Prüfung der Leistu ngsqualität

Die Quali tätsprüfung der Leistungen unterl iegt der ständigen Kontrol le des FB 53 beim Kreis Unna.
Ein Gutachten durch den FB 53 beim Kreis Unna wird nur erstellt, wenn die Frühförderstelle eine
ausführliche Begründung fÜr die Fördermaßnahme dokumentiert.

Bestehen dennoch begründete Anhaltspunkte für den Sozialhilfeträger, dass die Frühförderstelle die
vereinbarte Qualität nicht erbringt, ist er berechtigt, einen Anhörungstermin mit folgenden Parteien
einzuberufen:
. FB 53 beim Kreis Unna
o Frühförderstelle
. gegebenenfal lsSpitzenverband (DPWV, Lebenshil fe)
Geginitand der Prüfung sind die Sachverhalte, bei denen Anhaltspunkte hinsichtlich eines Versto-
ßes gegen die vereinbarte Qualität bestehen.
Die öinlelnen Parteien werden zum Sachverhalt angehört. Es wird bei diesem Termin festgelegt,
welche Maßnahmen zu treffen sind, um die festgestellten Mängel zu beseitigen. Der Frühförderstelle
wird eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt.

Sind nach Ablauf dieser Frist die Mängel durch die Frühförderstelle nicht beseitigt, ist der Sozialhilfe-
träger berechtigt,  die Quali tät der vereinbarten Leistung durch einen unabhängigen Sachverständi-
gen überprüfen zu lassen.

s 1 4
Prüfung der Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit der Leistungen wird unterstellt, wenn diese in der verabredeten Qualität von
vergleichbaren Einrichtungen mit den vereinbarten Vergütungen erbracht werden.

Bei lnvestitionsmaßnahmen, die nicht im Rahmen des gültigen Fördersatzes getätigt werden kön-
nen. veroflichtet sich die Frühförderstelle, bei den zuständigen Stiftungen Anträge zu stellen.
Der Antiag auf eine Fördersatzerhöhung diesbezüglich ist nur zulässig, wenn die Frühförderstelle
einen Negativbescheid der Sti f tungen vorlegen kann.

Vcreinbarung FFS Entrvur{ 0,12007 l:loc



Der Sozialhilfeträger kann die Wirtschaftlichkeit der von der Frühförderstelle vertragsgemäß zu

erbringenden Leistungen überprüfen, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Frühförderstel-

le die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit nicht oder nicht mehr erfüllt. Die Frühförderstelle ist unter

Angabe der Gründe vor der Prüfung anzuhören.

lst nach Auffassung der Frühförderstelle das vereinbarte Rahmenentgelt für die Erbringung der ver-

einbarten Leistung nicht ausreichend, kann sie ein Prüfverfahren einleiten. In diesem prüft die Früh-

förderstelle gemeinsam mit dem zuständigen Spitzenverband und dem Kostenträger, ob sein Begeh-

ren nach einer abweichenden Vergütungsvereinbarung gerechtfertigt ist.

Bei wesen ichen Veränderungen, die der Entgeltvereinbarung zugrunde liegen, hat jede Vertrags-

oartei das Recht, das Verfahren auf Neuverhand lungen der Vergütung einzuleiten.

s  1 5
Dokumentation / Control l ing

Die Frühförderstelle verpflichtet sich, die Aktivitäten in angemessener Weise zu dokumentieren und
gegenüber dem Ausschuss für Arbeit, Soziales und Familie jährlich über die Entwicklung der Früh-
förderung zu berichten.
Der schn:iffliche Bericht sollte dem Kreis Unna bis zum 01.04. jeden Jahres zur Verfügung gestellt
werden.

Töii .,!V,rSchi usi bäs!irn mü,n sen

s 1 6
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung

1. Der Wirtschaftsplan sowie die Kostenkalkulation der Fahrtkosten für das kommende Jahr ist zum
31.10.des laufenden Jahres vorzulegen.

2. Zum 01.04. eines Jahres ist dem Kreis Unna ein Jahresabschluss für das vorherige Jahr vorzu-
legen.

3. Die FFS erklärt sich mit einer Prüfung der dem Kreis Unna vorgelegten Abrechnungsunterlagen
und der damit verbundenen Belege durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Unna einver-
stanoen.

s17
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so berührt dies die öültigkeit der übrigen Regelungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich'
die unwirksame Regelung durch eine rechtlich zulässige Regelung zu ersetzen, die dem Sinn und
zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt, wenn eine Regelung undurchführbar ist.

s 1 8
lnkrafttreten und Laufzeit

1 . Diese Vereinbarung tritt mii sofortiger wirkung in Kraft und gilt bis zum 30.06.2010.

Vcre nbarlng FFS-Entlvufl 0.1 2007.1oc
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2. Sie kann von jeder Vertragspartei zum Ende eines Kalenderjahres mit einer 12 monatigen Kün-

digungsfr ist  gekündigt  werden.

3. Für eine Neufestsetzung der Kostenpauschale je Fördereinheit wird keine Kündigungsfrist fest-

gesetzt.

Eine Neufestsetzung hat keine Auswirkungen auf diese Vereinbarung'

Unna, den

Für den Kreis Unna Für die Frühförderstelle

Michael Makiol la
Landrat

Cornelia Hoffmann
Geschäftsführerin

Vere nbarung FFS-Entdurl 04 2007 cloc
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Bruttopersonalkosten Pädagogik
und Therapie 1 .129.300,00
B ruttopersonalkosten Venrualtung 271.000,00
Bruttopersonalkosten Sonstiges 62.500,00
Supervision 6.B00
Betriebsärztliche U ntersuch ung 2.100
Ausqleichsabgabe 0,00
Fortbi ld unqsantei le 12.000
Berufsqenossenschaft 9.000
Gesamt 1.492.700,00

Anlage ll Kostenpauschale 2007

Personalkosten

lnvestionskosten

Pauschale 32.500,00

Sachkosten

€

€

€

Kosten insgesamt
Leistungen

Kostenpauschale

davon
Pe rso n a lko sten pa u scha le
Sachkosten und
Investionspauschale

1.643.700,00
17.000

€

96,69

€

87,81

8,88

Miete und Mietnebenkosten 46.500
Wirtschaftsbedarf 4.800
Beschäft igungsaufwand 10.050
Verwaltunqskosten 30.000
Versicherunq 5.800
Sonstiqe Beiträqe 6.700
Öffentlichkeitsarbeit 2.500
Reisekosten 1 .950
Arbeitsschutz 1 .800
Instandhaltunq 3.500
Sonstiqes 4.900
Gesamt 1 18 .500

08.05.2007



Anlage l l l

Obergrenze von Fördereinheiten

23,75 Stel len x 682 FE 16.200 FE

2 Praktikantinnen je 400 Ft BOO FE

Gesamt 17.000 FE

Die 682 Fördereinheiten pro Mitarbeiterin ergeben sich wie folgt:

198,6 Tage x 7,7 Stunden : 134,5 Minuten = 682 Fördereinheiten

08.05.2007


